
    Mitgliedsantrag     

Förderverein für die Freiwillige Feuerwehr Erkerode / Lucklum e.V. 

Förderverein für die Freiwillige Feuerwehr Erkerode / Lucklum e.V., Brockenblick 3, 38173 Erkerode 
foerderverein@feuerwehr-erkerode-lucklum.de / www.feuerwehr-erkerode-lucklum.de 

 

eingetragen im Vereinsregister Braunschweig 36 VR 200529, gemeinnützig anerkannt vom FA BS - Altewiekring unter StNr. 13/220/61006 
Vorstand: Henning Borchers (1. Vorsitzender), / Heidi Petersen (2. Vorsitzende) / Uschi Korowski (Schatzmeister) / 

Andreas Huber (Schriftführer) / Carsten Belkius (Ortsbrandmeister) 
 

Bankverbindung: Volksbank Wolfenbüttel-Salzgitter eG / Konto 5025488000 / BLZ 270 925 55 
IBAN DE28 2709 2555 5025 4880 00 / BIC GEN0DEF1WFV / Gläubiger – Identifikationsnummer  DE07FFW00001199345 

Wir freuen uns, dass Sie sich dazu entschieden haben, die Mitgliedschaft im Förderverein für die 
Freiwillige Feuerwehr Erkerode / Lucklum e.V. zu beantragen. 

PERSÖNLICHE DATEN ANTRAGSTELLER (bitte vollständig in Druckbuchstaben ausfüllen, * Pflichtfelder) 

Name*: _________________________ Vorname*: _________________________ 

Straße*: _________________________ Nr.*: _________________________ 

PLZ*: _________________________ Ort*: _________________________ 

Telefon: _________________________ Mobiltelefon: _________________________ 

Geburtsdatum*: _________________________ E-Mail: _________________________ 

Eintritt (Datum)*: _________________________ Mitgliedsnr.: ________ (wird vom Verein eingetragen) 

Ich bin damit einverstanden, den notwendigen Schriftverkehr ggf. per Email zu erhalten: ja ☐ nein ☐ 

JAHRESMITGLIEDSBEITRAG (zutreffendes bitte ankreuzen) 

☐ Beitrag für ordentliche Mitglieder: mindestens 25,- 

☐ Ermäßigter Beitrag für Personen, die gleichzeitig am aktiven Dienst der FFW teilnehmen: 15,- € 

☐ Mitglieder der FFW, die aus Altersgründen nicht mehr am aktiven Dienst teilnehmen: beitragsfrei 

☐ Jugendl. bis zum vollendeten 15. Lj., Schüler, Studenten, Auszubildende, BFD’ler/FSJ‘ler, SGB II-

Leistungsempfänger, Behinderte Menschen nach SGB IX, Asylbewerber nach AsylG: beitragsfrei 

Ich zahle _________ Euro. 

Mit meiner Unterschrift zum Antrag beantrage ich die Mitgliedschaft im Förderverein für die Freiwillige Feuerwehr Erkerode / Lucklum e.V.. Durch 
die Mitgliedschaft entstehen gegenüber dem Förderverein keinerlei finanzielle, materielle sowie sonstige Forderungsansprüche. Eine Kündigung 
kann nur zum Ende eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten erfolgen. Der Vorstand des Fördervereins für die 
Freiwillige Feuerwehr Erkerode / Lucklum e.V. behält sich das Recht vor, Mitglieder in begründeten Ausnahmefällen auszuschließen. Eine Kopie 
des Antrages erhalte ich nach Aufnahme für meine Unterlagen. Die Vereinssatzung finde ich auf der u.g. Homepage des Vereins. 

 
_____________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift Antragsteller (Bei Minderjährigen: Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 

EINZUGSERMÄCHTIGUNG / SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT 

Gläubiger-ID: DE07 FFW 0000 1199 345, Mandatsreferenz: _____________________________ (wird vom Verein 

eingetragen) 

Mit meiner Unterschrift zur Einzugsermächtigung bzw. zum SEPA-Lastschriftverfahren ermächtige ich den Förderverein für die Freiwillige Feuer-
wehr Erkerode / Lucklum e.V., den jährlich zu entrichtenden Mitgliedsbeitrag bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos mittels Lastschrift bis auf Wi-
derruf einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Zahlungs-
art: Wiederkehrende Zahlung. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 
Kontoinhaber: _______________________________________ (sofern abweichend vom Antragsteller) 

IBAN: _______________________________________ 

BIC: _______________________________________ 

Kreditinstitut: _______________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift Kontoinhaber 
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DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

Datenerhebung, -verarbeitung und –nutzung 
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer persönlichen Daten nach Maßgabe dieses Mitgliederantrages ist zur ordnungsgemäßen Mitglieder-
verwaltung erforderlich und durch den §28 Abs. 1 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ausdrücklich erlaubt. Einer gesonderten Einwilligung bedarf 
es hierfür nicht (§4 BDSG). Ihre Daten werden gemäß §33 BDSG gespeichert und werden ausschließlich dazu genutzt, Sie in allen Angelegenhei-
ten des Vereins optimal und umfassend zu informieren, zu beraten und zu betreuen.  
 
Eine Weitergabe der persönlichen Daten an Dritte erfolgt nur, wenn hierzu eine rechtliche Verpflichtung besteht oder Sie die untenstehende Einwil-
ligung zur Übermittlung von Daten an Dritte gegeben haben. Funktionsträger des Vereins oder der Freiwilligen Feuerwehr Erkerode / Lucklum sind 
keine Dritten i.S.d. BDSG. Eine Übermittlung an Funktionsträger erfolgt nur in berechtigten Fällen und nur insoweit, wie es zur Organisation von 
Vereins- oder Feuerwehraktivitäten erforderlich ist.  
 
Ferner sind Sie verpflichtet, Änderungen Ihrer persönlichen Daten und der Bankverbindung unverzüglich dem Verein mitzuteilen. 

 
Einwilligung zur Übermittlung von personenbezogenen Daten und Bildnissen an Dritte 
Die Übermittlung, Weitergabe und Veröffentlichung von persönlichen Daten i.S.d. §§14; 16 BDSG und von Bildnissen i.S.d. §22 KunstUrhG durch 
den Verein an Dritte im Zusammenhang mit Vereins- oder Feuerwehraktivitäten z.B. bei Einsätzen, Leistungswettkämpfen, Ausbildungen, Festen 
wie Osterfeuer oder Maibaum, Jubiläumsfeiern, Ehrungen und Sterbefällen von Feuerwehrkameraden etc kann nur nach Einwilligung des Betroffe-
nen vorgenommen werden. Zu den Dritten zählen z.B. die Presse, das Internet, die Homepage des Vereins oder sonstige der Öffentlichkeit zu-
gänglichen Medien. Hierzu zählt auch die Weitergabe von persönlichen Daten an andere Vereinsmitglieder, sofern diese ein berechtigtes Interesse 
z.B. zur Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung darlegen. 

 
Im Zusammenhang mit Vereins- oder Feuerwehraktivitäten willige ich ein, dass der Verein bzw. die Feuer-
wehr folgende Daten von mir bzw. meinem minderjährigen Kind an Dritte übermitteln, weitergeben oder 
veröffentlichen kann (zutreffendes bitte ankreuzen): 
 

Allgemeine Daten: ☐ Vorname ☐ Nachname ☐ Alter bzw. Geburtsjahr ☐ Geschlecht ☐ Eintrittsdatum 

 ☐ Lehrgangsteilnahmen bzw. Wettkampfergebnisse Feuerwehr 

Besondere Daten: ☐ Anschrift ☐ Telefonnummer ☐ e-mail Adresse 

 ☐ Funktion im Verein bzw. Dienstgrad in der Feuerwehr 

Bildnisse ☐ Bilder oder Fotos auf denen der / die Betroffene abgebildet ist 

 
Diese Erlaubnis erteile ich durch Unterschrift freiwillig. Ich kann sie jederzeit schriftlich gegenüber dem Verein widerrufen. Auf Antrag kann ich 
Auskunft über die von mir gespeicherten Daten vom Verein erhalten. 
Mir ist bewusst, dass trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes diese Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundes-
republik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen. Ferner ist nicht garantiert, dass diese Daten vertraulich bleiben, die 
inhaltliche Richtigkeit fortbesteht und die Daten nicht verändert werden können. 

 
Das Merkblatt zur Datenschutzerklärung habe ich erhalten und zur Kenntnis genommen. 
 
 
_____________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift Betroffener (Bei Minderjährigen: Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 
 
 
 

Stand: 10.21 

  

Prüfvermerk des Vorstandes: 

☐ Dem Aufnahmeantrag wird zugestimmt. ☐ Der Aufnahmeantrag wird abgelehnt (s. Begründung). 

Begründung: ____________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift 1. Vorsitzender oder Vertreter,    Datum, Unterschrift Schatzmeister 
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MERKBLATT ZUR DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

Was sind personenbezogene Daten? 
Personenbezogene Daten sind nicht nur die zur Identifizierung einer natürlichen Person erforderlichen 
Angaben, wie etwa Name, Anschrift und Geburtsdatum, sondern darüber hinaus sämtliche Informationen, 
die etwas über die persönlichen oder sachlichen Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren 
natürlichen Person (Betroffener) aussagen (§3 Abs. 1 Bundesdatenschutzgesetz, BDSG). 
 
Wer erhebt die Daten? 
Persönliche Daten werden durch die sog. „Verantwortliche Stelle“ i.S.d. BDSG erhoben. Erheben ist das 
Beschaffen von Daten über den Betroffenen (§3 Abs. 3 BDSG), etwa mit Hilfe des Mitgliederantrages direkt 
und unmittelbar beim Betroffenen. Verantwortliche Stelle ist jede Person oder Stelle, die 
personenbezogene Daten für sich selbst erhebt, verarbeitet oder nutzt oder dies durch andere im Auftrag 
vornehmen lässt, also in diesem Fall der Förderverein, vertreten durch den Vorstand. 
 
Welche personenbezogenen Daten werden von den Mitgliedern erhoben? 
Eine Vereinsmitgliedschaft ist ein Vertragsverhältnis zwischen den Mitgliedern und dem Verein. Aus 
diesem folgt, dass es dem Verein zur Begründung, Durchführung oder Beendigung der 
Vereinsmitgliedschaft oder zur Wahrung berechtigter Interessen des Vereins (Satzung) unter 
Berücksichtigung der schutzwürdigen Interessen des Betroffenen erlaubt ist, personenbezogene Daten für 
eigene Zwecke zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen (§28 Abs. 1 BDSG). Einer Einwilligung bedarf es 
hierzu nicht. 
 
Für eine ordnungsgemäße Mitgliederverwaltung werden daher nur die Daten erhoben, die unter den 
Abschnitten „Personliche Daten des Antragstellers“, „Jahresbeitrag“ und „Einzugsermächtigung / SEPA-
Lastschriftmandat“ dieses Antrags aufgeführt werden. Die mit * gekennzeichneten Daten sind zur 
Verwaltung der Vereinsmitglieder unbedingt erforderlich. Dies gilt ebenfalls für die Kontoverbindung 
beitragspflichtiger Mitglieder. Die weiteren Daten sind freiwillig. 
 
Was bedeuteten „Verarbeitung“ und „Nutzung“ von Daten? 
Verarbeiten ist das Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren und Löschen personenbezogener Daten. 
Nutzen ist jede Verwendung personenbezogener Daten, soweit es sich nicht um Verarbeitung handelt. 
Genutzt werden die Daten z.B. um Anschreiben zu verschicken oder die Lastschrift auszulösen. 
 
Was bedeutet Speicherung nach §33 BDSG? 
Betroffene müssen über die Speicherung ihrer Daten dann benachrichtigt werden, wenn sie keine Kenntnis 
von deren Erhebung haben. Dies ist hier nicht der Fall, weil bereits im Mitgliedsantrag auf die Speicherung 
hingewiesen wird. Eine weitere Benachrichtigung ist daher nicht erforderlich. 
 
Wann ist eine Einwilligung zur Übermittlung von Daten an Dritte erforderlich? 
Wenn die Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten nicht auf Absätze 1 und 2 des §28 BDSG 
gestützt werden kann, ist sie nur zulässig, wenn der Betroffene eingewilligt hat. Dies ist regelmäßig der 
Fall, wenn personenbezogene Daten von Mitgliedern des Vereins durch den Verein z.B. an die Presse 
gegeben oder auf der Homepage des Vereins oder sonstwie im Internet veröffentlicht werden. Aber auch 
die Weitergabe personenbezogener Daten an andere Vereinsmitglieder z.B. zur Einberufung einer ausser-
ordenlichen Mitgleiderversammlung entspricht einer Übermittlung an Dritte. 
 
Für Minderjährige muß ein Erziehungsberechtigter einwilligen. 
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Wer sind mögliche Empfänger (Dritte) übermittelter Daten? 
Bei Vorliegen der datenschutzrechtlichen Voraussetzungen (Einwilligung) können durch den Verein 
personenbezogene Daten im Zusammenhang ggf mit Bildern und Fotos des/der Betroffenen  
 
einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden durch Veröffentlichung: 

 in der Presse, wie dem Wolfenbütteler Schaufenster/Gemeidebrief/Sickter Boten/Rundschau etc.. 
Dies ist z.B. dann der Fall, wenn der Verein im Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit über Aktivitäten, 
wie Feste, Wettkämpfe oder sonstige Veranstaltungen selbst informieren möchte oder durch 
Journalisten/Redakteure angefragt wird (s. 140-Jahr-Feier). 

 im Internet über die Homepage des Vereins bzw. der Feuerwehr. Neben den o.g. Gründen gibt es 
hier ggf. noch organisatorische Gründe, wie Ansprechpartner, Gruppenführer, Diensteinteilung etc.. 

 durch Aushang an den gemeindlichen Aushangflächen aus den o.g. Gründen. 

einer eingeschränkten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden durch Veröffentlichung: 

 in Flyern, Informationsbriefen etc., die als Postwurfsendungen z.B. zur Mitglieder- oder 
Spendenwerbung über den Verein oder die Feuerwehr an Haushalte z.B. in der Gemeinde verteilt 
werden. 

Ferner kann der Verein personenbezogene Daten übermitteln an: 

 Behörden oder Institutionen, z.B. zur Einwerbung von Spenden oder Fördermitteln oder im Rahmen 
von Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren. 

 andere Vereinsmitglieder, sofern diese ein berechtigtes Interesse darlegen können, z.B. zur 
Einberufung einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung oder zur Akquisition von Helfern. 

 ggf. Dachverbände, sofern der Verein beabsichtigt Mitglied eines Dachverbandes zu werden oder 
ggf. Versicherungsunternehmen, sofern der Verein für seine Mitglieder Rahmenversicherungs-
verträge anbieten will. 

Darüber hinaus kann der Verein ggf. rechtlich verpflichtet werden, personenbezogene Daten an Justiz- 
oder Strafverfolgungsbehörden zu übermitteln. 
 
Welche Konsequenz hat es, wenn ich keine Einwilligung zur Übermittlung gebe? 
Die „Einwilligung zur Übermittlung von personenbezogenen Daten und Bildnisse an Dritte“ kann vom 
Umfang her den persönlichen Bedürfnissen durch Ankreuzen der entprechenden Daten angepasst werden. 
Wenn keine Daten angekreuzt und/oder die Einwilligung nicht unterschrieben wurde gilt die Einwilligung als 
nicht erteilt. In diesem Fall werden vom Verein keine personenbezogenen Daten an Dritte übermittelt, 
außer es besteht die rechtliche Verpflichtung dazu. Dieser Schritt sollte jedoch wohl überlegt sein, da z.B. 
Funktionsträger den Verein ggf. auch nach Aussen repräsentieren. 
 
Personenbezogenen Daten und Bildnisse/Fotos von Betroffenen, die Dritte von diesem selbst erhoben 
oder aus anderen Quellen als dem Verein erworben haben, unterliegen nicht dieser Einwilligung. 
 
Welche Rechte habe ich? 
Sie haben das Recht auf: Auskunft (§34 BDSG) über Ihre beim Verein gepeicherten Daten, unrichtige 
Daten berichtigen zu lassen (§35 BDSG) bzw. diese nach Erlöschen der Mitgliedschaft löschen zu lassen, 
sofern keine rechtlichen Aufbewahrungsfristen dem entgegenstehen. In diesem Fall erfolgt eine Sperrung 
der Daten bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfrist. Sie haben das Recht Ihre Einwilligung jederzeit zu 
widerrufen. In allen Fällen ist ein schriftlicher, formloser Antrag an den Verein erforderlich. 


